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1. Einleitung 

Die öffentliche Hand, in Nordrhein-Westfalen insbesondere das Land, die Kommunen sowie die Kom-

munalverbände verfügen über eine Vielzahl von Bibliotheken. Ebenso groß wie die Anzahl der öffent-

lichen Bibliotheken ist die Verschiedenheit der Einrichtungen, die diese Aufgabe erfüllen.  

 

Bei der Prüfung von Bibliotheken  durch die örtliche Rechnungsprüfung geht es schwerpunktmä-

ßig um die Prüfung einer rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung. 

 

Dieses Skript Bibliotheken  vermittelt einen ersten Überblick über die Prüfertätigkeit in 

diesem vielschichtigen Aufgabengebiet. Dabei sollen überwiegend die Risiken in dem Aufgabenbe-

reich der Bibliotheken im Fokus stehen, weshalb zu allen angesprochenen Themen exemplarisch Prüf-

fragen entwickelt wurden. 

 

2. Prüfung der Bibliotheken als Teil der örtlichen Rechnungsprüfung 

Die Prüfung von Vergaben, die auch bei Bibliotheken relevant sind, ist gem. § 104 Abs. 1 Nr. 5 der 

Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) für die örtliche Rechnungsprüfung eine Pflichtauf-

gabe. Auf der Grundlage des § 104 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW kann die örtliche Rechnungsprüfung die 

Prüfung der Zweckmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung wahrnehmen. Weitere Auf-

gaben können gem. § 104 Abs. 3 GO NRW mit der Rechnungsprüfungsordnung auf die örtliche Rech-

nungsprüfung übertragen werden. 

 

 

Die Übertragung durch den Rat bzw. die Landschaftsversammlung erfolgt in der Regel durch eine 

Satzung, die Rechnungsprüfungsordnung, in der die übertragenen Aufgaben abschließend aufge-

führt sind. So hat die Landschaftsversammlung dem LWL-Rechnungsprüfungsamt durch § 5 Abs. 3 b) 

der Rechnungsprüfungsordnung für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe1 folgende Aufgabe 

übertragen: 

 

                                            
1 Vgl. Rechnungsprüfungsordnung für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe vom 18.12.2019. 

2.1. Übertragene Aufgaben 
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Die Prüfung der Bibliotheken ist damit ein Teilbereich der örtlichen Rechnungsprüfung. 

 

 

Die Erteilung von Prüfungsaufträgen durch den Bürgermeister regelt § 104 Abs. 4 GO. Demnach kann 

der Bürgermeister innerhalb seines Amtsbereiches unter Mitteilung an den Rechnungsprüfungs-

ausschuss der örtlichen Rechnungsprüfung Aufträge zur Prüfung erteilen. Da die örtliche Rechnungs-

prüfung unmittelbar dem Rat verantwortlich ist, muss der Bürgermeister den Rat über einen von ihm 

erteilten Prüfauftrag informieren. Der Rat kann den Prüfauftrag jedoch nicht verhindern. 

Für den LWL ist die Erteilung von Prüfaufträgen in § 6 der Rechnungsprüfungsordnung für den Land-

schaftsverband Westfalen-Lippe geregelt. Danach können die Landschaftsversammlung, der Land-

schaftsausschuss und der Rechnungsprüfungsausschuss dem LWL-Rechnungsprüfungsamt Prü-

fungsaufträge erteilen. Die Direktorin/der Direktor des Landschaftsverbandes kann innerhalb ih-

res/seines Amtsbereichs Aufträge zur Prüfung unter Mitteilung an die Vorsitzende/den Vorsitzenden 

des Rechnungsprüfungsausschusses und deren Stellvertreterin/Stellvertreter bzw. dessen Stellvertre-

terin/Stellvertreter erteilen. 

Der erteilte Prüfauftrag muss ins Aufgabenspektrum der örtlichen Rechnungsprüfung passen. Oder 

genauer gesagt, der erteilte Auftrag muss sich auf Angelegenheiten der gesetzlichen bzw. der über-

tragenen Aufgabenbereiche nach § 104 GO beziehen. 

 

Nachfolgend werden mögliche Prüffragen für die örtliche Rechnungsprüfung zu den einzelnen 

Rechtsgebieten bzw. Sachverhalten angeführt. Grundsätzlich stellt sich bei allen Gesetzen, Rechts-

verordnungen, Richtlinien, Dienstanweisungen etc. die Frage, ob die einschlägigen Regelungen bei 

der Aufgabenwahrnehmung beachtet werden? 

 

Tab. 1 Prüffragen: Regelkonformität 
1.  Werden die Regelungen der jeweiligen Bestimmung eingehalten? 

 
 

2.2. Prüfungsaufträge 
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2.3. Gegenstand der Prüfung von Bibliotheken 

Der Gegenstand der Prüfung von Bibliotheken kann sich vom Bibliotheksbau (Gebäude, Möblierung, 

technische Ausrüstung) über die Bibliotheksverwaltung (Erwerbung, Katalogisierung, Benutzung der 

Medien), die Bestandsorganisation, die unterschiedlichen Prozesse, die Finanzen, die Beschäftigten, 

digitale Medien etc. erstrecken. Dies können mithin alle Bereiche einer Bibliothek sein. 

 

2.4. Kriterien bei der Überprüfung von Bibliotheken 

Die Prüfung von Bibliotheken kann z.B. unter folgenden Aspekten durchgeführt werden:  

 Überprüfung des Bibliotheksmanagements 

o Erwerbung/ Lieferantenauswahl 

o Katalogisierung 

o Bereitstellung/Ausleihe 

 Monitoring/Evaluation 

 Verfahren/Ablauf 

 Korruption 

 Social Media 

Bibliotheken

von Risiken bzw. zur Ermittlung von wesentlichen Risiken (Risikomatrix) für die eigene Verwaltung 

durch die jeweilige örtliche Rechnungsprüfung gewichtet werden. 

 

2.5. Prüfungsmaßstab bei der Prüfung von Bibliotheken 

-/Ist-

sind die festgestellten 

Abweichungen bzw. Nichtabweichungen das Ergebnis der Prüfung. 

bei der Prüfung von Bibliotheken und damit den Prüfungsmaßstab, die tatsächliche Ausgestaltung 

der Leistungserbringung sowie die vorhandenen Prozesse  

 Der Prüfungsmaßstab ist nicht willkürlich zu bestimmen. 



LWL-Rechnungsprüfungsamt 
 
 

4 
 

2.5.1. Rechtmäßigkeit 

Die örtliche Rechnungsprüfung ist an Gesetz und Recht und somit an den Grundsatz der Rechtmä-

ßigkeit des Verwaltungshandelns gebunden.2 

-/IST-Vergleich

(etc.) nach den Regeln juristischer Methodik erforderlich. Die Rechtmäßigkeit kann bestätigt werden, 

wenn alle Handlungen den gültigen Rechtsnormen und damit dem SOLL entsprechen und keine Ab-

weichungen durch die örtliche Rechnungsprüfung festgestellt wurden. Erkenntnisse aus der aktuellen 

Rechtsprechung sollen ebenfalls in die Vergleichsaufstellung einfließen und neben der Fülle an Re-

geln und Verordnungen zur Untermauerung der abschließenden Prüfungsbewertung führen. 

 

2.5.2. Zweckmäßigkeit 

Die Verwaltung ist verpflichtet, sich zweckmäßig zu verhalten.3 Der Grundsatz der Zweckmäßigkeit 

 hohen Zielbeitrag zu leisten. Zweck-

mäßiges, wirkungsorientiertes Handeln beginnt somit planerisch mit dem Ziel, das erreicht werden 

soll. Für den Bibliotheksbereich ist deshalb festzustellen, ob eine effektive Aufgabenerledigung durch 

die öffentliche Verwaltung erfolgt. 

 

2.5.3. Wirtschaftlichkeit 

Die Verwaltung ist verpflichtet, sich in jedem Fall wirtschaftlich zu verhalten.4 Die Aufgabe der örtli-

chen Rechnungsprüfung besteht darin zu prüfen, ob das Verwaltungshandeln dem Wirtschaftlich-

keitsgrundsatz entspricht. 

 

2.6. Zeitpunkt der Prüfung von Bibliotheken 

Ein Zeitpunkt der Prüfung von Bibliotheken ist nicht vorgeschrieben.  

Beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe dient als Grundlage zur Erstellung des jährlichen Prüfplans 

eine Bewertung der Risiken (Risikoanalyse) der einzelnen Abteilungen, Einrichtungen, Sondervermö-

gen etc. 

                                            
2 Gem. Art. 20 Abs. 3 GG 
3 Gem. § 68 Abs. 1 S. 1 VwGO und gem. § 104 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW 
4 Gem. § 75 Abs. 1 S. 2 GO NRW und gem. § 104 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW 
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2.7. Prüfungsmethode 

Grundlegend ist vor Festlegung der Prüfungsmethode zu klären, ob eine Einpersonenprüfung oder 

eine Teamprüfung durchgeführt werden soll: 

 Einpersonenprüfung 

Die Prüfung von Bibliotheken kann durch einen einzelnen Prüfer erfolgen. 

 Teamprüfung 

Mehrere Rechnungsprüfer, ggf. aus unterschiedlichen Fachbereichen, prüfen gemeinsam und um-

fassend alle Aspekte einer oder mehrerer Bibliotheken. In der Regel dienen Teamprüfungen dazu, 

eine besondere Qualität der Prüfung durch Nutzung von unterschiedlichem Fachwissen bzw. un-

terschiedlichen Erfahrungen und unterschiedlicher Qualifikation zu erhalten. Unter der Vorausset-

zung, dass sich das Team ideal ergänzt, ist eine Reduzierung des Zeitaufwandes für die Prüfung 

zu erwarten. Zur Vorbeugung unüberwindbarer Konflikte wird jedoch dringend empfohlen, vor 

Beginn einer Teamprüfung Regeln (Standards) zu definieren. 

Anschließend ist die geeignete Prüfmethode festzulegen. Die üblichen Prüfungsmethoden werden 

nachfolgend  nicht abschließend  dargestellt: 

 Einzelfallprüfung 

Die in der Bibliothek vorhandenen Beschaffungsvorgänge können stichprobenweise oder voll-

ständig geprüft werden. Genau definierte Vorgänge oder Zustände werden also lückenlos oder 

mittels Stichproben auf bspw. Ordnungsmäßigkeit geprüft und bewertet. Die Einzelfallprüfung 

stellt eine gängige Prüfungsmethode dar. 

 Systemprüfung 

Die Systemprüfung zielt als indirekte Prüfungshandlung darauf ab, die Ordnungsmäßigkeit ein-

zelner Vorgänge oder Zustände mittelbar dadurch zu prüfen, dass ihre Einbindung in einen Ge-

samtzusammenhang untersucht wird. Diese Methode ist geeignet, um organisatorische Aspekte 

im Gesamtzusammenhang der Bibliotheksorganisation, z. B. die Einhaltung von Zuständigkeiten 

oder von Maßnahmen zur Korruptionsprävention, zu prüfen. 

 Vollprüfung 

Eine Vollprüfung von allen Vorgängen in einer Bibliothek ist in der Regel aufgrund geringer Res-

sourcen in der örtlichen Rechnungsprüfung nicht möglich. Zudem ist eine Vollprüfung aufgrund 

des sehr hohen Aufwands nicht üblich, wird jedoch regelmäßig erforderlich, wenn ein Verdacht 

auf strafbare Handlungen (z. B. Korruptionsverdacht) besteht. 

 Stichprobenweise Prüfung 

Bei dieser Art von Prüfung werden nur einzelne ausgewählte Vorgänge nach rein zufällig oder 

bewusst ausgewählten Kriterien geprüft. Die stichprobenweise Prüfung ist die allgemein übliche 

Art der Prüfung. 
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5 beschrieben und 

können dort nachgelesen werden. 

 

2.8. Ablauf einer Prüfung 

Der Ablauf einer Prüfung von Bibliotheken erfolgt grundsätzlich nach einem bestimmten Schema: 

a. Am Anfang steht die Vorbereitung auf die Prüfung. 

b. Danach folgt die eigentliche Prüfungsdurchführung. 

c. Das Prüfungsergebnis wird in einem Prüfungsbericht dokumentiert. 

d. Im Ausräumungsverfahren wird der geprüften Stelle Gelegenheit gegeben, sich zum Prüfungs-

bericht zu äußern. 

e. Der Prüfungsrückblick dient der Qualitätssicherung (Was war gut? Was ist zu verbessern?). 

f. Schließlich erfolgt noch ein zusammenfassender Bericht des Rechnungsprüfungsamtes an die 

Politik bzw. an die Verwaltungsspitze. 

 

2.9. Prüfungsbericht 

Prüfungsergebnisse und Empfehlungen wesentlicher Art, die sich bei den Prüfungen ergeben haben, 

sind im Prüfungsbericht darzustellen. Es sind nicht nur negative, sondern auch positive Ergebnisse zu 

berücksichtigen. Nach Möglichkeit sind Vorschläge zur Verbesserung des Verwaltungshandelns dar-

zustellen. Falls auch eine (mündliche) Stellungnahme der Verwaltung vor Berichtsabfassung bereits 

vorliegt, sollte diese in den Bericht aufgenommen werden. 

 

2.10. Schlussbesprechung 

Zweckmäßig ist es, vor Weitergabe des Berichtes, diesen mit der geprüften Stelle zu erörtern. Im 

Schlussgespräch sind alle wesentlichen Prüfungsergebnisse zu schildern. 

 

2.11. Ausräumungsverfahren 

Sofern nicht schon vor Abfassung des Berichtes über die Bewertungen und Empfehlungen mit der 

geprüften Stelle Einigung erzielt werden konnte, ist eine Stellungnahme zu fordern. Die Stellung-

                                            
5 Streffing, T. (2019): Einführung in die grundlegenden Methoden der örtlichen Rechnungsprüfung. 



LWL-Rechnungsprüfungsamt 
 
 

7 
 

nahme sollte möglichst kurzfristig erbeten werden, um das Ausräumungsverfahren zeitnah abschlie-

ßen zu können. Werden zeitliche Absichtserklärungen bezüglich der Beachtung von Prüfungsergeb-

nissen durch die Abteilung, die Einrichtung, das Sondervermögen etc. zugesagt, sind Nachprüfungen 

in Erwägung zu ziehen. Zur Umsetzung von Feststellungen grundsätzlicher Bedeutung kann es ange-

messen sein, nicht nur die geprüfte Stelle, sondern auch den vorgesetzten Fachbereich in das Aus-

räumungsverfahren einzubeziehen. 

 

2.12. Prüfungsreview 

Gegenstand eines Prüfungsreviews ist einerseits, die Akzeptanz der Ergebnisse durch die geprüfte 

Stelle zu dokumentieren. Andererseits kann der geprüften Stelle (Abteilung, Einrichtung etc.) im Rah-

men eines Prüfungsreviews die Möglichkeit eingeräumt werden, dem örtlichen Rechnungsprüfungs-

amt eigene Verbesserungsvorschläge zur Durchführung der Prüfung mitzuteilen. 

 

2.13. Berichterstattung gegenüber der Politik etc. 

Prüfungsbewertungen und Empfehlungen wesentlicher Art, die sich bei den Prüfungen im Laufe eines 

Jahres ergeben haben, sind im Jahresbericht zu berücksichtigen. Hierzu gehören auch Ergebnisse, ob 

zwischen den beteiligten Dienststellen und der örtlichen Rechnungsprüfung unterschiedliche Auffas-

sungen bestehen und solche, die trotz anerkannter Berechtigung noch nicht ausgeräumt sind. 

 

 

3. Begriffe, Definitionen und Grundlagen 

3.1. Begriffe 

Der Begriff stammt aus dem griechischen und heißt so viel wie Büchersammlung. Bib-

liotheken vermitteln Informationen durch gesammelte Inhalte.  

Die Bibliothek kann definiert werden als geordnete und benutzbare Mediensammlung. Ihre Aufgabe 

ist damit das Erwerben und Vermitteln von Literaturmedien, d.h. Textträgern, daneben auch von Mu-

sikmedien, Bildträgern und Filmen.6 

 

                                            
6 O.V. Universität Saarland, Philosophische Fakultät https://saar.infowiss.net/projekte/ident/themen/bibliothe-
ken/bibliothekheute/ (Zugriff: 14.06.2019, Uhrzeit: 13:34) 
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Eine Bibliothek agiert mit der Bereitstellung von Informationen bzw. Medien als Dienstleister für 

die jeweilige Zielgruppe. Die Vermittlung von Informationen in Bibliotheken erfolgt immer durch Me-

dien. Der Begriff Medien stammt aus dem lateinischen und bedeutet vermittelndes Element. Medien 

sind daher immer Träger von Informationen und Bedeutungen. Sie dienen der zwischenmenschlichen 

Kommunikation. Man kann digitale Medien und Printmedien voneinander unterscheiden. Während 

digitale Medien die neue Art von Medien sind und digitale Bücher oder Weblogs abdecken, handelt 

es sich bei Printmedien noch um gedruckte Informationsträger wie Bücher, Zeitschriften usw.  

 

Öffentliche Bibliotheken werden i.d.R. von der öffentlichen Hand getragen und finanziert. 

 

3.2. Arten von Bibliotheken 

Bibliotheken können sich in verschiedene Bibliotheksarten gliedern. Ihre Ausrichtung bestimmt sich 

nach der Zielgruppe, die mit Informationsmedien versorgt werden soll. Grob wird zwischen Öffent-

lichen Bibliotheken und Wissenschaftlichen Bibliotheken unterschieden.  

3.2.1. Öffentliche Bibliotheken 

Öffentliche Bibliotheken unterstützen gemäß Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz die Versorgung der 

Bevölkerung mit Informationen, politischer und beruflicher Weiterbildung, Unterhaltung und Kultur. 

Sie dienen als Orientierung zur individuellen Meinungsbildung. Öffentliche Bibliotheken sind auf die 

Bedürfnisse aller sozialen Schichten und Altersstrukturen auszurichten.7 Ihre Bestände sind der brei-

ten Gesellschaft uneingeschränkt zugänglich zu machen. Die Dienste der Öffentlichen Bibliothek rich-

ten sich so primär nach den Bedürfnissen des Volkes.  

In der Regel befinden sich Öffentliche Bibliotheken in kommunaler oder kirchlicher Trägerschaft. Ihre 

Einrichtung ist freiwillig. Die Gesetzgebungskompetenz zur Regelung von Bibliotheken liegt bei den 

Bundesländern. In Nordrhein-Westfalen (NRW) existieren bisher noch keine landesweiten Regelun-

gen für Bibliotheken. Der Koalitionsvertrag für NRW, den die derzeitige Regierung für die Kalender-

jahre 2017 bis 2022 geschlossen hat, sieht vor, ein Bibliotheksgesetz für NRW einzuführen.8 Dies 

                                            
7 Vgl. KGSt (1973) Öffentliche Bibliothek, S. 6.  
8 Vgl. Koalitionsvertrag für NRW 2017-2022 S. 90. 


